
Vorschlag an Landesregierung und Landtag des Landes Baden-
Württemberg zur Änderung der Gemeindeordnung 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Die Stadt Heidelberg schlägt der Landesregierung vor, alsbald ein Gesetz 
zur Novellierung der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung im 
Landtag einzubringen, 
Die Stadt Heidelberg schlägt dem Landtag vor, die Gemeindeordnung zu 
novellieren,  
mit folgenden Zielen:  
 

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 
 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide werden zu einem wirksamen 
Instrument der Bürgerbeteiligung gemacht: 
- Das Unterschriftenquorum für ein Bürgerbegehren wird auf weniger 

als 5 von Hundert Bürgern gesenkt. Dabei wird ein mit der 
Einwohnerzahl der Gemeinden deutlich fallender Anteil festgesetzt.  

- Die Fristen zur Vorlage der Unterschriften für ein Bürgerbegehren, 
das sich gegen einen Gemeinderatsbeschluss richtet, beträgt drei 
Monate. Die Antragsteller müssen spätestens vier Wochen nach dem 
Gemeinderatsbeschluss dem Bürgermeister bekannt machen, dass 
sie einen Antrag auf ein Bürgerbegehren einbringen wollen. 

- Das Zustimmungsquorum beim Bürgerentscheid entfällt. 
- Die Gemeinden erhalten die Möglichkeit, in der Hauptsatzung 

festzusetzen, dass Investitionsprojekte und dauerhafte neue 
Ausgaben ab einer bestimmten Größenordnung obligatorisch einem 
Bürgerentscheid unterworfen werden. 

- Die Bauleitplanung wird wieder Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheiden zugänglich gemacht. 

 
Informationszugang für die Bürgerinnen und Bürger 
 
- Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Bürgerinformationssatzung 

auf kommunaler Ebene werden geschaffen, sofern sich dies als 
erforderlich erweist. 

- Die Sitzungen von vorberatenden Ausschüssen des Gemeinderates 
tagen öffentlich, sofern letztlich in öffentlicher Sitzung entschieden 
wird. 

- Das Protokoll von Gemeinderatssitzungen kann außer in Schriftform 
auch als Audiodatei erstellt werden. Werden Audiodateien 
öffentlicher Sitzungen zur Erstellung eines schriftlichen Protokolls 
gefertigt, erhalten die Bürgerinnen und Bürger auf Antrag und gegen 
Erstattung der Kosten Auszüge aus diesen Dateien. 

- Die Gemeinde kann zur Information ihrer Bürger öffentliche 
Gemeinderatssitzungen direkt übertragen oder Videodateien der 
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öffentlichen Gemeinderatssitzungen erstellen, und sie über das 
Internet zugänglich machen.  

- Der Gemeinderat kann mit einem Viertel seiner Mitglieder 
sachkundige Bürgerinnen und Bürger und Experten zur Beratung 
zuziehen. Entsprechendes gilt für die Bezirksbeiräte.  

- Die Bezirksbeiräte tagen grundsätzlich öffentlich. Sie können zu 
Beginn ihrer Sitzung eine Bürgerfragestunde durchführen. 

 
 
 
Begründung:  
 
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 
 
Volksentscheide sind im Grundgesetz der Bundesrepublik gleichrangig mit 
Wahlen vorgesehen: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom 
Volke in Wahlen und Abstimmungen …ausgeübt.“ (Grundgesetz Art. 20, 
Abs. 2). Auf Bundesebene ist ein Volksentscheid obligatorisch vorgesehen 
bei einer Neugliederung des Bundesgebietes (Art. 29 GG) und bei der 
Ablösung des Grundgesetzes durch eine Verfassung (Art. 146 GG). Für 
fakultative und initiative Volksbegehren fehlt das Ausführungsgesetz. Die 
Landesverfassungen kennen alle die Volksinitiative für einen 
Volksentscheid, sowie auf Gemeindeebene Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid, so auch das Land Baden-Württemberg. Die formalen 
Anforderungen auf Landesebene sind hierbei aber so hoch, dass noch nie 
eine Volksinitiative erfolgreich war. Auch in den Kommunen sind von den 
Bürgern eingeleitete Bürgerentscheide schwierig zu erreichen. Diese 
Entscheidungen spielen in der kommunalen Politik – zumindest quantitativ 
- kaum eine Rolle. 
 
Andererseits ist in der Zivilgesellschaft in den letzten Jahrzehnten eine 
zunehmende Bereitschaft zu erkennen, auf einzelne Projekte und 
Entscheidungen auch direkt und nicht nur über die parlamentarischen 
Vertreter Einfluss auf die Entscheidungen in der Gemeinde zu nehmen. 
Dies steht in deutlichem Gegensatz zu der kontinuierlich rückläufigen 
Beteiligung an kommunalen Wahlen, die inzwischen bei etwas über 50% 
liegt.  
 
Es darf vermutet werden, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger in einer 
Reihe von Fragen nicht richtig vertreten fühlen. In beiden 
Bürgerentscheide etwa, die in Heidelberg stattgefunden haben, stimmten 
die Bürgerinnen und Bürger mit großer Mehrheit anders ab, als der 
Gemeinderat. Selbst in der Schweiz, in der ein Bürgerentscheid auf allen 
politischen Ebenen einfach einzuleiten ist, in der also ein 
direktdemokratisches Korrektiv von den parlamentarischen Gremien schon 
berücksichtigt werden muss, klaffen die Voten der Bürgerinnen und Bürger 
und der Parlamentarier erheblich auseinander. In einer Untersuchung von 
24 konsekutiven Referenden votierten 859 Parlamentarier nur in 2/3 der 
Fälle wie die Wähler (1).    
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Eine Stärkung der direkten Demokratie würde demzufolge Legitimität der 
politischen Entscheidungen erhöhen und - in vielen Fällen - wohl auch ihre 
Akzeptanz. Dass eine direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger mit 
einer höheren Zufriedenheit mit dem politischen System verbunden sein 
kann, zeigt Tab.1. 
 
 Schweiz BRD Frankreich USA 
Zufriedenheit mit 
Politik  
(„sehr zufrieden“ %, 
verschiedene 
Jahre) 

42,2 19,0 36,4 34,4 

Haushaltsdefizit, 
national, in % 
(Schätzung 2012) 

0,3 1,3 4,7 7,6 

Bruttoinlandprodukt  
pro Kopf   
(kaufkraftbereinigt in 
US-$) 

48 147 37 936 35 049 43 509 

 
Tab. 1 
 
Datenquellen: Economist Intelligence Unit, International Monitary Fund, OECD, World 
Value Survey (modifiziert nach David Stadelmann, Université de Fribourg, Faculté des 
Sciences Economiques et Sociales) 
 
In der Schweiz und Lichtenstein gibt es Bürger- bzw. Volksentscheide auf 
allen politischen Ebenen. National gibt es sie in Europa in Dänemark 
Frankreich, Großbritannien, Irland und Italien. Auf nationaler Ebene haben 
von 1990-2000 rund 250 Volksentscheide in Europa stattgefunden, davon 
125 in der Schweiz. In USA gibt es in 24 von 50 Bundesstaaten 
Referenden. In den letzten 100 Jahren haben hier rund 2500 
Volksentscheide stattgefunden.  
 
Versteht man Demokratie - normativ und idealtypisch – als ein politisches 
System, in das Entscheidungen möglichst unverfälscht aus gleicher 
Partizipation aller hervorgehen, so führen Elemente direkter Demokratie 
zu einem effektiveren politischen Prozess:  
Sie  

- schaffen Information der Bürgerinnen und Bürger durch öffentlichen 
Diskurs. 

- stärken die Kontrolle durch die Bürgerinnen und Bürger.  
- sind geeignet Politikerkartelle zu sprengen. 
- mindern den intransparenten Einfluss von Interessengruppen. 

 
Aber auch wenn man die Struktur des politischen Systems nach der 
Qualität der gewünschten politischen Leistung beurteilt, ergeben sich 
Vorteile für die Einführung von Elementen direkter Demokratie. Die 
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folgende Zusammenstellung beinhaltet überwiegend Vergleiche innerhalb 
der Schweiz bzw. innerhalb der USA: 
 

- Die Information der Bürgerinnen und Bürger über Politik 
steigt bei direkter demokratischer Beteiligung (Stutzer und Benz 
2004). 
 

- Die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihren 
Lebensumständen steigt mit dem Umfang direkter demokratische 
Beteiligung (Frey und Stutzer 2000, Frey und Stutzer 2002, Olken 
2010). 
 

- Die Einnahmen der öffentlichen Hand pro Kopf (in % des BIP) 
sind niedriger (Matsusaka 1995, Lupia und Matsusaka 2004, Feld 
und Kirchgässner 2004, Freitag und Vatter (2006). 
 

- Die Ausgaben pro Kopf sind niedriger (Matsusaka 1995, Feld und 
Matsusaka 2003, Lupia A and Matsusaka JG 2004, Freitag und 
Vatter 2008, Blume et al. 2009, Funk und Gathmann 2011). Sie 
entsprechen stärker den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger 
(Pommerehne 1978, Matsusaka 2010, Stadelmann et al. 2012).  
 

- Staatseinnahmen und -ausgaben sind stärker dezentralisiert. 
(Matsusaka 1995, Feld et al. 2008, Schaltegger und Feld 2009, Funk 
und Gathmann 2011).  

 
- Die kommunale bzw. Staatsschuld pro Kopf ist niedriger (Kiewiet 

und Szakaly 1996, Feld et al. 2008, Schaltegger und Feld 2009, Feld 
et al. 2011). 

 
- Die Verwaltungs- und Sozialausgaben sind niedriger (Vatter und 

Freitag 2002, Blume et al. 2009, Feld et al. 2010). Die 
Einkommensumverteilung erfolgt aber auch zielgerichteter (Feld et 
al. 2010). 
 

- Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist 5 – 15 Prozent höher (Feld 
und Savioz 1997, Blomberg et al. 2004). 

 
- Die Steuerehrlichkeit ist größer (Pommerehne und Weck-

Hannemann 1996,Torgler 2003).  
 

- Korruption ist seltener (Alt und Lassen 2003). 
 

Die Entscheidungen in unseren parlamentarischen Gremien sollten deshalb 
durch Regelungen für Bürgerentscheide ergänzt werden, die diese zu 
einem wirklichen Instrument direkter Demokratie machen. Dies gilt nicht 
zuletzt auf kommunaler Ebene und auf Landesebene. Zusammen mit 
anderen Formen der Bürgerbeteiligung (Heidelberger Leitlinien für 
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mitgestaltende Bürgerbeteiligung, Bürgerinformationssatzung u.a.) wird 
dies auch zur Verbesserung der Kommunikation der Bürgerschaft und den 
politischen Organen der Stadt führen. 
 
Zu den wesentlichen Hürden für von Bürgerinnen und Bürgern initierten  
Bürgerentscheiden (Bürgerbegehren) gehören  

- ein Ausschluss vieler Themen, die einem Bürgerbegehren zugänglich 
sind. Eine erhebliche Zahl von Bürgerbegehren werden letztlich für 
unzulässig erklärt. Dies führt zur Frustration bei den betroffenen 
Bürgerinnen und Bürgern. Gerade die Bauleitplanung gehört zu den 
Themen, die besonders häufig Gegenstand bürgerschaftlicher Kritik 
sind. 

- hohe Einleitungsquoren: Sie erschweren Bürgerbegehren vor allem 
dort, wo ein hoher Bedarf vorhanden ist. Dies betrifft vor allem die 
größeren Städte, wo – im Gegensatz zu kleinen Gemeinden - die 
unmittelbare Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern 
und ihren politischen Vertretern schwieriger ist.  

- hohe Zustimmungsquoren: Sie sind vor allem in größeren Städten 
schwierig zu erreichen, da hier die Beteiligung an kommunalen 
Wahlen und Abstimmungen niedriger ist. Baden-Württemberg 
gehört zu den Bundesländern, in denen Bürgerentscheide 
überdurchnittlich häufig am Zustimmungsquorum scheitern. 
(Mittendorf 2009) 

Diese Hürden müssen verringert werden, wenn mehr direkte Demokratie 
angestrebt wird. 
 
 
Informationszugang für die Bürgerinnen und Bürger 
 
Zur Bürgerinformationssatzung liegt unter diesem 
Tagesordnungspunkt ein eigener Antrag vor.  
 
Öffentliche Vorberatung in den Ausschüssen: Die Regelung in Baden-
Württemberg erlaubt den Bürgerinnen und Bürgern nicht, die 
gemeinderätliche Diskussion zur Kenntnis zu nehmen, die bei vielen 
Themen ganz überwiegend oder gar ausschließlich in den Ausschüssen 
erfolgt. Nach dem Wortlaut der Gemeindeordnung könnten die 
Bürgerinnen und Bürger über einen Gegenstand der Beratung und die 
entsprechenden Vorlagen erst mit dem Aufruf des Tagesordnung in 
öffentlicher Sitzung informiert werden. Selbst die Heidelberger Praxis 
„Vertraulich bis zur Feststellung des schriftlichen Ergebnisses der letzten 
nicht öffentlichen Ausschusssitzung durch die/den Vorsitzende/n“ erlaubt 
den Bürgerinnen und Bürgern nicht, sich ausreichend mit dem Thema 
auseinanderzusetzen, geschweige denn, sich wirksam in die politische 
Diskussion einzubringen. 
 
Protokoll von Gemeinderatssitzungen: Die Gemeindeordnung definiert 
das Protokoll als “Niederschrift“, die den wesentlichen Inhalt der Beratung 
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wiedergeben muss. Die Einsicht in die Protokolle der öffentlichen 
Sitzungen ist den Einwohnern (der Gemeinde) gestattet. Dies erscheint im 
Zeitalter elektronischer Datenverarbeiten anachronistisch. Die Sitzungen 
des Gemeinderates werden ohnehin als Audiodatei erfasst. Für einen 
raschen Zugang zu den Beschlüssen reichen zusätzliche schriftliche 
Beschlussprokolle. (Anmerkung: In früheren Jahren wurden 
Wortprotokolle der Germeinderatssitzungen geführt die - soweit sie den 
öffentlichen Teil der Sitzungen betrafen - auch von den Bürgerinnen und 
Bürgern eingesehen werden konnten.) 
 
Gemeinderatssitzungen direkt übertragen: Diese Diskussion hat der 
Gemeinderat wiederholt geführt. Mit einer gesetzlichen Regelung auf 
Landesebene wären die Vorbehalte aus datenschutzrechtlichen Gründen 
ausgeräumt. 
 
Sachkundige Bürgerinnen und Bürger und Experten: Eine solche 
Regelung würde es erheblich erleichtern, die Argumente von Bürgerinnen 
und Bürgern und Experten in die gemeinderätliche Diskussion 
einzubringen. Die inhaltliche Diskussion in den Gremien kann davon nur 
profitieren. Wenn ein Viertel der Gemeinderäte einen Tagesordnungspunkt 
in den Gemeinderat einbringen kann, erscheint ein solches 
Minderheitenrecht ebenfalls angemessen. 
 
Bezirksbeiräte: Beide Forderungen entsprechen der Praxis der 
Bezirksbeiräte in Heidelberg. Die Bestimmungen der Gemeindeordnung als 
vorberatendes Gremium in der Regel nicht öffentlich zu tagen wird vom 
Oberbürgermeister großzügig im Sinne einer Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürgern ausgelegt. Eine Bürgerfragestunde für die Bezirksbeiräte ist 
in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen, wird aber von den 
Bezirksbeiräten häufig umgangen, indem sie eine solche 
Bürgerfragestunde vor der eigentlichen Sitzung in eigener Regie 
durchführen. 
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